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Vorbericht.

6*8er Staats-Miniſter von Benckendorff zu Anſpach hat ſeinen Namen da
durch verewigt, daß er den großeſten Theil ſeines Vermogens zu einem Jnſtitut ge—

widmiet, wodurch dortige Hulfsbedurftige in den Stand geſetzt werden, ſich ſelbſt
durch Arbeit ihren Unterhalt zu verſchaffen, und in der Folge weder dem Staat
noch ihren Mitburgern zur Laſt zu fallen. Jn der Stiftungs-Urkunde ſind gleich—

geſinnte gefuhlvolle Herzen um Nachahmung des gegebenen Beiſpiels erſucht.
Hierdurch wurde ein hieſiger Einwohner veranlaßt, mittelſt des Berliniſchen Anzei
gers diejenigen aufzufordern, welche geſonnen waren, durch ihre Mitwirkung ein
ahnliches Jnſtitut fur Berlin zu grunden. Der Erfolg ubertraf die Erwartung,

lieferte neuen Beweis der mildthatigen Denkungsart, wodurch ſich die
Bewohner Berlins und der umliegenden Gegenden ſehon mehrmials ruhmlichſt aus—
gezeichnet haben. Jn kurzer Zeit entſtand eine Geſellſchaft von 76 Mitgliedern aus

Standen, welche am 2ten Oktober 1796 durch einige Deputirte Sr. Konig—
lichen Majeſtat den Eutwurf der von der Geſellſchaft zu befolgenden Geſetze zur Al—

lerhochſten Genehmigung vorlegen ließ.
Hierauf geruheten Se. Konigl. Majeſtat am Ften deſſelben Monats die aller—

hochſte Cabinets-Reſolution an die Deputirten zu erlaſſen.
Se. Konigl. Majeſtat von Preußen :c. Unſer allergnadigſter Herr, ha—

ben mit vielem Wohlgefallen vernemmen, daß ſich in Berlin, zur Rettung
verarmter dortiger Einwohner, eine Geſellſchaft vereinigt hat. Dieſes wohl—

thatige Etabliſſement gereicht den Herzen der unterſchriebenen Theilneh—
mer zur Ehre, und kann ſich Sr. Konigl. Majeſtat Gnade und Schutzes
ſtets verſichert halten. Allerhoöchſtdieſelben haben dahero auch keinen An—

ſt d men di v d D  üliirten der Geſellſchaft unterm 2tenan genom e on en epudieſes nachgeſuchte Verfugungen an das General-. Direktorium und Juſtiz
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Departement zu erlaſſen, wohin ſich dahero gedachte Deputirte, des Wei—
teren wegen, wenden werden, damit den Beſorgniſſen wegen Vereitelung
des Zwecks des Jnſtituts vorgebeugt werde.

Potsdam, den ?7ten Oktober 1796.

An die Deputirte Friedrich Wilhelm.des Rettungs-Jnſtituts in Berlin.

Zugleich erging an Ein hohes General-Direktorium und Juſtiz-Departe—
ment nachfolgende Allerhöchſte Cabinets-Ordre:

Se. Konigl. Majeſtat von Preußen rc. Unſer allergnadigſter Herr, fin
den die Abſicht, in der ſich nach abſchriftlich anliegender Vorſtellung, in
Berlin eine Geſellſchaft zur Rettung hulfsbedurftiger dortiger Einwohner
vereinigt hat, Hochſtdero volligen Beifalls wurdig, und nehmen dahero kei—
nen Anſtaud, den gleichfalls anliegenden Entwurf der Geſetze ſothanen Jn—
ſtituts zu genehmigen—,

Damit aber der wohlthatige Zweck dieſer Geſellſchaft durch hartherzige
Glaubiger nicht vereitelt werde, wenn ſolche durch Arreſt-Aulegung und

Auspfandung dasjenige an ſich zu bringen ſuchten, was die Geſellſchaft
zur Rettung eines Verarmten beſtimmt hat, ſo muſſen dagegen die erfor—
derlichen Vorkehrungen gemacht werden. Um deswillen befehlen Se. Ko—
nigl. Majeſtat dem General-Direktorio und Juſtiz-Departement ſowohl
wegen Beſtatigung des Jnſtituts die nothigen Ausfertigungen zu beſorgen,
als auch alle ſonſt erforderliche Verfugungen zu treffen.

Potsdam, den 7ten Oktober 1796.

An das General-Direktorium und Friedrich Wilhelm.Juſtiz-Departement.

Jn Gemaßheit dieſer Allerhochſten Befehle ſind der Geſellſchaft die erbetenen
Begnadigungen huldreichſt ertheilt worden

Jnzwiſchen iſt die Zahl der Mitgl' d '66
ie er ereits is auf 121 angewachſen, unddie Direktion den Endesunterzeichneten ubertragen worden

Die Geſchafte werden in der Art betrieben, daß ſich die Hulfsbedurftige bei
der Direktion melden, dieſe durch diejenigen Mitglieder der Geſellſchaft, welche
ſich dieſer Arbeit unterzogen haben, eine ſehr ſtrenge Prufung veranſtaltet, und
uberhaupt alle nur mogliche Vorſicht angewendet wird, um zu verhuten, daß nicht
Unwurdige, ſonderun nur ſolche in ihrem Gewerbe zuruck ekommn Be

tene urger zur He—bung gelangen, welche in der Folge durch ihren Fleiß fremde Unterſtützung ganz
entbehren können.
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Ju ſoweit die einkommenden Beitrage nicht hinreichend ſind, ſammtlichen wur—
dig befundenen zu helfen, entſcheidet das Glucksrad, wer zuerſt von der Geſellſchaft
unterſtult werden ſoll.

Siehrere Nachweiſung von der innern Einrichtung der Geſellſchaft iſt aus den
Geſetzen und Jnſtruktionen zu entnehmen, welche in der Maurerſchen Buch—
handlung in der Poſtſtraße fur vier Groſchen zum Beſten der Hulfsbedurftigen
verkauſt, auch denjenigen, welche der Geſeilſchaft beitreten oder Beitrage liefern,
ohne Bezahlung ausgehandigt werden.

Um ſtimmfahiges Mitglied zu werden, iſt es erforderlich, ſich unentgeldlich
der Bearbeuunz der vorfallenden Geſchaſte zu unterziehen, oder ſich zu einem
jahrlichen Beitrag von zehn Thaler zu erbieten, welcher entweder mit ei—
nemmahl, oder vierteljahrig mit zwei Thaler zwolf Groſchen entrichtet wird.
Auch kleinere jahrliche Beitrage werden mit Dank angenommen, ſo wie denn
auch hohere Beitrage, von der Wohlthatigkeit eines jeden abhangen. Die Ver—
pflichtung zu den verſprochenen Beitragen dauert nur ſo lange, als es jedem
Mitgliede gefallig iſt, in der Geſellſchalt zu verbleiben.

Der Konigliche Cammerherr Herr Graf von Dohnhoff hat bereits das nach—-
ahmungswurdige Beiſpiel gegeben, der Geſellſchaft ein Capital von zwei hun—
dert und funfzig Thaler zu ſchenken, deſſen Ziuſen auf immer den jahrlichen
Beitrag gewähren, und unter dem Nahmen der Grafl. Dohnhoffſchen Stif—
tung in Einnahme geſtellet werden.

Diejenige, welche der Geſellſchaft beizutreten gejonnen ſind, melden ſich
bei einem der Unterzeichneten, oder bei den zur Caſſen-Verwaltung ernannten
Mitgliedern:

1. Dem Geheimen Ober-Tribunals-Rath Baumgarten.
2. Dem Geheimen-Rath Siebniann vom auswartigen Departement.
3. Dem Hofrath Zier.

Von den ebengenannten werden die dem Jnſtitut zugedachte Beitrage gegen
Quittungen, welche von ihnen gemeinſchaftlich ausgeſtellet worden, in Empfang
genommen, oder es konnen auch ſolche, in die unter dreiſachen Belſchluß geſetz—
ten bei jedem der Caſſierer vorhandenen Geldkaſten von jedem Wohlthater ſelbſt
eingelegt. werden. Berlin, den 27ſten November 1796.

Direktion des Berliner Burger-Rettungse Jnſtituts.

Reck. v. Sellentin. Feldmann. Adam.
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Konigl. Allerhochſte BeſtatigungsUrkunde.

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, Konig
von Preußen rc. Thun kund und fugen hiermit zu wiſſen: daß Uns durch die
ernannte Deputirten. einer ſich allhier vereinigenden Geſellſchaft, welche die
ruhmliche Abſicht hat, ein Jnuſtitut zu errichten, wodurch hulfsbedürfeigen
Zurgern in Unſern hieſigen Reſidenzien die Moglichkeit verſchaft werden moge,
ſich und den Jhrigen für die Zukunft den nothigen Unterhalt zu erwerben,
ein Entwurf der Geſetze, welche bei dieſem Jnſtitute zur Richtſchnur dienen
ſollen, mit der allerunterthanigſten Bitte, daß Wir ſolchen zu beſtatigen geru—
hen mogten, eingereicht worden, welcher Entwurf von Wort zu Wort lautet,
wie folget:

Entwurf der Geſetze des Berliniſchen Rettungs-Jnſtituts.

g. J.
Das Berliniſche Rettungs-Jnſtitut hat den Zweck, hulfsbedurftigen Bur—

gern die Moglichkeit zu verſchaffen, ſich und den Jhrigen fur die Zukunft den
nothigen Unterhalt zu erwerben. Nur diejenigen haben daher Rettung zu
erwarten, welche glaubhaft nachweiſen, daß die ihnen zu bewilligende Unter—
ſtutzung ſie in den Stand ſetzen werde, die Hinderniſſe aus dem Wege zu rau—
men, wodurch ihr bisheriges Gewerbe unterbrochen worden. Diejenigen,
welche nur zur Abwendung gegenwartiger Noth, Beiſteuer verlangen, und auch
in der Folge fremde Unterſtutzung als die Quelle ihres Unterhalts anſehen wol—
len, oder muſſen, werden der Furſorge eines Hochloblichen Armen-Directorii,
und anderer milden Stiftungen uberlaſſen.

g. 2.
Die Anſtalt erſtreckt ſich nur auf die Burger der hieſigen Reſidenzien, und

der dazu gehorigen Vorſtadte. Die Geſellſchaft hoffet und wunſcht, mehrere
Stadte durch ihr Beiſpiel aufzunuuntern, ahnliche Einrichtungen zu treffen,
und wird ſolchenfalls, auf Verlangen mit großter Bereitwilligkeit die erfor—
derlichen Nachrichten von der innern Einrichtung dieſer Anſtalt mittheilen.



g. 3.Die ſchriftlich einzureichende Hulfsgeſuche muſſen bei dem zu deren An—
nahme erwahlten Mitgliede der Geſellſchaft ubergeben werden, und es iſt darin
jederzeit Vor- und Zunahme, Gewerbe und Wohnung der Bittenden genau
zu bemerken. Außerdem iſt darin ausfuhrlich nachzuweiſen, wie der Bittende
ohne ſein Verſchulden hulfsbedurftig geworden, und wie er es moglich zu ma—
chen gedenkt, nach erhaltener Beihulfe ſich in die Lage zu verſetzen, daß er in
der Folge durch Arbeit ſich und die Seinigen ernahren konne. Hauptſachlich
ſind die Atteſte glaubhafter Perſonen beizufugen, welche unter eigenhandiger
Unterſchrift verſichern, daß ihnen der bisherige unbeſcholtene Lebenswandel, ſo
wie die jetzige Noth des Bittenden bekannt, und ſeine Angaben uberall in der
Wahrheit gegrundet ſind,

Empfehlungen, welche nicht zugleich die oberwahnte Beſcheinigung ent—
halten, können nicht angenommen werden, und jedes Mitglied der Geſellſchaft
an welches ſich Hulfsbeburftige wenden, ertheilt ihnen die Anweiſung, ein
ſchriftliches Geſuch gehorigen Orts einzureichen.

g. 4.
Auf jedes eingekommene Hulfsgeſuch werden die Nahmen der, nach der

feſtzuſetzenden Ordnung zur Prufung abzuordnenden Mitglieder ernannt, und
wenn dieſes geſchehen iſt, cireuliren die Rettungs-Geſuche bei ſammtlichen
ſtimmfahigen Mitgliedern der Geſellſchaft, bamit ein jeder, welchem von den
beſondern Verhaltniſſen des Hulfeſuchenden Kenntniß beiwohnet, ſolche den
Prufungs-Commiſſarien mittheilen konne. Hiernachſt begeben ſich die zur Pru—
fung abgeordnete Mitglieder in die bezeichnete Wohnung des Bittenden, fordern
die etwa noch nothige Erlauterungen, erkundigen ſich nach der bisherigen Auf—
fuhrung des Bittenden, prufen oder veranlaſſen die Unterſuchung der Fahigkei—
ten, wodurch der Bittende, oder deſſen Frau und Kinder ſich in der Folge
Unterhalt verſchaffen wollen, und ziehen hinläangliche Nachrichten ein, um beur—
theilen zu konnen, ob das Geſuch fur zulaßig zu achten, und welche Geldſumme
zur Erreichung des beabſichteten Endzwecks zu beſiimmen ſey. Sind hierzu be—
ſondere Kunſt-oder Gewerkskenntuiſſe nothwendig, ſo erfordern ſie deshalb das
Gutachten eines mit dem Hulfsbedurftigen in keiner Verbindung ſtehenden
Sachverſtandigen.

Ergiebt fich nun bei der angeſtellten Nachforſchung die offenbare Unzulaßig—
keit des Geſuchs, ſo ertheilen ſie dem Hulfeſuchenden, eine abſchlagliche Ant—
wort. Wird hingegen das Geſuch fur zulaßig gehalten, oder bleibt es zwei—
felhaft, ob der Hulfobedurftige zugelaſſen werden konne, ſo erſtatten ſie einen
ausfuhrlichen Bericht, wodurch die ſtimmfahige Mitglieder der Geſellſchaft in
den Stand geſetzt werden, einen entſcheidenden Entſchluß zu faſſen.
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ſ. 5.
Stimmfahigkeit zu erlangen, iſt die Verpflichtung erſorderlich entweder an

den zum Betrieb der geſellſchaftlichen Geſchaſte nothigen Muhwaltungen lhati—
gen Antheil zu nehmen, oder einen jihrlichen Beitrag von 10 Thlr. gegen Quit—
tung der von der Geſellſchaft ernannten drei Caſſierer zu entrichten. Auch ein
kleinerer jahrlicher Beitrag wird mit Dank angenommen, bertchtiget aber nicht
an den geſellſchaftlichen Verhandlungen Theil zu nehmen.

Der Willkuhr eines jeden Mitgliedes bleibt es überlaſſen, dieſen Beitrag
auf das gange Jahr mit einemmahl, oder nur vierteljährig vorſchußweiſe ab—
zutragen.

Mitglieder, welche mehr als 10 Thlr. jahrlich beitragen wollen, benach—
richtigen die Kaſſicrer von der beſtimmten Summe, um die Empfangſcheine die—
ſem gemaß einrichten zu konnen, oder legen den Ueberſchuß ſelbſt in den bei den
geſellſchaftlichen Verſammlungen aufzuſtellenden durch dreifache Schloſſer zu ver—

wahrenden Geldkaſten. Die Verpflichtung zu der gezeichneten Summe hort
auf, ſobald verſichert wird, daß Verhaltniſſe es nicht mehr erlauben, den ver—
ſprochenen Beitrag ganz, oder zum Theil zu leiſten, und ſtehet es daher jedem
Mitgliede frei bei dem Schluſſe des Rechnungs-Jahres die Geſellſchaft zu
verlaſſen. Die Erben eines Mitgliedes ſind auch zur Zahlung des Beitrags
auf das laufende Jahr nicht verpflichtet.

g. 6.
Werden durch Vermachtniſſe und Schenkungen, der Anſtalt anſehnliche

Summen in der Art zugewendet, daß nur die Zinſen zur Vertheilung kommen
ſollen, ſo ſind die von dem Erblaſſer oder Geſchenkgeber etwa ertheilte beſon—
dere Vorſchriften auf das genaueſte zu befolgen, und bei der Unterbringung
der Kapitalien wird eben die Vorſicht beobachtet, welche den vormundſchaftli—
chen Collegiis vorgeſchrieben iſt.

d. 7.
Die Geſellſchaft verſammlet ſich vierteljahrig, den erſten Sonntag im Ja—

nuar, April, Juli, und Oktober, Nachmittags nach geendigtem Gottesdienſt in
einem dazu auszuerſehenden geraumigen Saal. An die Seelle der nicht er—
ſcheinenden Mitglieder werden nur ſolche Bevollmachtigte zugelaſſen, welche
ſelbſt ſtimmfahig ſind. Einem jeden ſtimmfahigen Mitgliede ſtehet es frei,
auch Fremde einzufuhren, welche in die Geſellſchaft eintreten, oder Geldbeitra—
ge liefern wollen. Dieſe enthalten ſich aller Theilnahme an den geſellſchaftlichen
Berathſchlagungen. Den nicht ſtimmfähigen Mitgliedern iſt zwar der Zutritt
nicht verwehrt, ſie konnen aber dasjenige, was ſie zum Beſten der Geſell—
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ſchaft anzuzeigen nothig finden, nur durch ſtimmfahige Mitglieder vortragen
laſſen.

g. g.
Bei jeder Verſammlung wird zuforderſt durch ein wortfuhrendes Mitglied

von den fur die Geſellſchaft merkwurdigen Ereigniſſen des verfloſſenen Viertel—
Jahres Nachricht ertheilet, der Zuſtand der Caſſe dargelegt, und die Zahl der—
jenigen gemeldet, welche von der Geſellſchaft Rettung erwarten.

Wenn dieſes geſchehen iſt, werden die Berichte der zur Prufung der
Hulfsgeſuche ernannten Mitglieder verleſen.

Jn Anſehung eines Jeden, werden die anweſende Mitglieder befragt, ob
jemand nach den ihm etwa beiwohnenden Kenntniſſen, Erinnerungen zu machen
habe, und wenn deshalb die nothige Erorterung erfolgt iſt, werden die Stim—
men der perſonlich oder durch Bevollmachtigte anweſenden Mitglieder eingeſamm—
let. Ergiebt die Mehrheit der Stimnmen, daß der Hüulfsbedurftige fur zuläßig
zu achten ſey, ſo wird deſſen Nahme mit Beifugung der ihm zu bewilligenden
Summe, in ein Glucksrad geworfen, und ſobald uber ſammtliche Berichte in
dieſer Art entſchieden iſt, wird zur Ziehung geſchritten. Dieſe wird ſo lange
fortgeſetzt, als es der Kaſſen-Zuſtand erlaubt, und wenn dieſer nicht hinreichend
iſt, dem zuletzt aus dem Glucksrade gezogenem die ihm beſtimmte Geldes ganz
auszuzahlen, ſo wird das fehlende aus den zunachſt bei der Kaſſe eingehenden
Geldern berichtiget.

Diejenigen Hulfsbedurftige, deren Namen im Glucksrade verbleiben, wer—
den mit der Hoffnung getroſtet, daß ſie bei der nachſten vierteljahrigen Ver—
ſammlung glucklicher ſeyn konnen, indem nicht eher andere Nahmen ins Glucks—

rad geworfen werden, bis ſammtliche darinn zuruckgebliebene herausgezogen
worden. Ju Anſehung dieſer bedarf es daher keiner weiteren Stimmung, ſon—
dern nur der Erkundiqung, ob ſie ſich noch in der Lage befinden, weshalb
ihnen Unterſtutzung gereicht werden ſollen.

g. 9.
Den Hulfsbedurftigen wird nach geendigter Verſammlung von dem Erfolg

Nachricht ertheilt.
Die Auszahlung der Beiſteuern erfolgt nach dem Ermeſſen derjenigen Mit—

glieder, welche die Prufung ubernommen haben, mit einemmal, oder in be—
ſtimmten Terminen. Die Quittungen muſſen von dem Unterſtutzten eigenhandig
unterſchrieben, oder mit Kreutzen verſehen, und von den zur Prufung erwahl—
ten Mitgliedern durch ihre Mitunterſchrift beglaubiget werden.

Sollte Krankheit, Gefäangniß, oder eine andere Abhaltung das perſonliche
Erſcheinen des Unterſtutzten unmoglich machen, ſo werden ſolche Bevollmach—
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tigte zugelaſſen, deren Beglaubigung von zwei ſtimmfahigen Mitgliedern atte ſti—
ret worden.

g. 10.
Jeder unterſtutzte Hulfebedürftige, macht ſich anheiſchig von der zweckma—

ßigen Verwendung des Geldes und dem dadurch bewurkten glucklichen Erfolg,
binnen Jahresfriſt der Geſellſchaft Nachricht zu ertheilen. Zur Zuruckgabe des
Empfangenen wird niemand verpflichtet, vielmehr bleibt es lediglich dem eige—
nen Gefuhl eines jeden Geretteten uberlaſſen, wie bald er den Anfang machen
will, der Geſellſchaft ſeine Erkenntlichkeit durch Beitrage zu beweiſen. Die
Geſellſchaſt wird es der göttlichen Vorſehung als eine ſeegnende Belohnung
verdanken, wenn ihr bald das Gluck zu Theil wird, ſolche Mitglieder eintreten
zu ſehen, deren Wohlſtand durch die Bemuhungen der Geſellſchaft gegrundet
worden.

g. 114

Um Geſinnungen der Wohltchatigkeit in der Geſellſchaft erblich zu machen,
und jugendliche Herzen dazu aufzumuntern, geſchienet das Einſammlen der
Stimmen, das Anfertigen, Wickeln und Ziehen der Looſe durch die anweſende
Sohne und Tochter der ſtimmfähigen Mitglieder, welche ſich in einem Alter
von 6 bis 14 Jahren befinden.

g. 12.
Die Caſſen-Verwaltung, das Expeditions-und Regiſtratur-Fach, insbe—

ſondere die Prufung der Rettungs-Geſuche und Berichts-Erſtattung wird von
den ſich dazn erbietenden und von der Geſellſchaft beſtatigten Mitgliedern ganz
unentgeldlich ubernommen.

Wie lange ſich Jemaund wieſen Geſchaften unterziehen will, bleibt eines
jeden freiem Willen uberlaſſen; jedoch iſt es nothwendig, die ubernommene Muh
waltung fortzuſetzen, bis in der nachſten Verſammlung ein Nachfolger ernannt
worden.

Zum Bothen wird ein nothleidender Burger, oder ein invalider Soldat
angenommen, welcher nach vorgangiger Vereidigung mit einem monatlichen

abenGehalt von Sechs Rthlr. angeſtellet wird. Die ſonſt erforderlichen Ausg
an Copialien, Porto und dergleichen werden glaubhaft belegt.

g. 13.
Jn der auf jeden Jahresſchluß zunachſt folgenden Verſammlung wird von

den drei Kaſſirern gemeinſchaftlich, die Rechnung uber Einnahme und Ausgabe
des



des vergangenen Jahres nebſt dazu gehoörigen Belagen, der Geſellſchaſt zur Pru—
fung vorgelegt, gehörig abgenommen, auch dem Befinden nach die Decharge ertheilt.

Hiernachſt wird uber Einnahme und Ausgabe, insbeſondere uber die Art
der zweckmaßigen Verwendung der eingegangenen Gelder eine Nachweiſung
angefertiget, zum Druck befordert, und den Mitgliedern in ſo viel Exempla—
rien ausgehandiget, als ſie verlangen um zur Erweiterung der Anſtalt mehrere
Theilnehmer einzuladen.

g. 14.Zu den noch nothigen Verbeſſerungen dieſer Geſetze wird die Erfahrung in

der Folge die zweckmäßigſte Anleitung darbieten, und die Mehrheit der Stim—
men wird deshalb entſcheiden.

Da nun der Plan dieſes loblichen Jnſtituts vollig Unſern hochſten Beifall
findet; und Wir ſolches ſchon in einer unter dem 7ten d. M. an Unſer Gene—
ralDirektorium und Juſtiz-Departement erlaſſenen Kabinetsordre zu erkennen
gegeben, und darinn zugleich die entworfene Geſetze fur ſelbiges genehmiget ha—
ben; ſo wird gedachte Geſellſchaft anadigſt authoriſiret, den beabſichteten End—
zweck ſo weit zu erfullen, als der Betrag der zu erwartenden Beitrage es ge—

ſtatten wird, und Wir genehmigen und beſtatigen auch zu dem Ende hierdurch
ünd in Kraft dieſes, oberwahntes bei Uns unmittelbar eingereichtes und von
Wort zu Wort allhier eingerucktes Reglement, in allen ſeinen Punkten, Klau—
ſeln und in ſeinem ganzen Jnnhalte, und wollen, daß daruber jetzt und kunf—
tig feſt und unverbruchlich gehalten, und demſelben in keinerlei Weiſe noch We—
ge zuwider gehandelt werden ſoll.

Wonach ſich manniglich dem ſolches zu wiſſen nothig iſt, insbeſondere aber
Unſer?Kammer-Grricht, und die ubrigen Gerichte in Unſern hieſigen Reſidenzien,
ſich allerunterthunigſt und eigentlich zu achten, letztere auch ſammtliche Jnterreſ—
ſerten, bei allen dem was ihnen kraft dieſes Reglement zuſtehet und gebuhret,
jederzeit und ſo oft es deſſen bedurfen mogte, von Unſertwegen zu ſchuten haben.

Des zur Urkund iſt gegenwärtige Confirmation mit Unſerm Koniglichen
Junſiegel bedrucket, und von Unſerm geheimen Etats-Miniſterio des General—
Direktorli und Juſtiz-Departements unterſchrieben worden.

So gegeben und geſchehen zu Berlin den Ziſten Oktober 1796.

(1T. s.)
Auf Seiner Roniglichen Majeſtat allergnadigſten Special Befehl.

v. Blumenthal. v. Heinitz. v. Werder. v. Reck. v. Wollner. v. Goldbeck. v. Thulemeier

Confirmation
des Reglements fur die allhier zu Berliu, zu einem

Burger, Rettunge-Jnſtitut vereinlgte Geſellſchaft.
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II.

Konigl. Allerhochſte Begnadigungs-Iirkunde.

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, Konig
don Preußenrec. Thun kund und fugen hiermit zu wiſſen; daß, nachdem Wir
bereits durch Unſere Allerhochſte Cabinets-Ordre vom 7ten Oktober d. J. das
von den Unternehmern eines Rettungs-Jnſtituts fur hieſige Einwohner Uns
vorgelegte Reglement genehmiget und beſtatiget haben, Wir auch daſſelbe gegen
Arreſte und Auspfandungen hartherziger Glaubiger, wodurch der wohlthatige
Endzweck der Geſellſchaft vereitelt werden wurde, ſo weit es ohne Krankung der
Rechte anderer Mitburger geſchehen kann, geſichert wiſſen wollen.

Ordnen und ſetzen daher
i) daß die Direction der Geſellſchaft den Vermogens-und Schulden-Zuſtand

eines ſich meldenden Hulfsbedurftigen vor der Aufnahme jederzeit genau
prufen, und einen Schuldner, welcher ſchon ſo tief geſunken, daß der—
ſelbe ſich vor Gerichte zum Moratorio nicht wurde qualifiziren konnen,
ganz zuruckweiſen muſſe; es ware denn, daß ſie ſeine Glaubiger dergeſtalt
zu billigen Nachſichten zu disponiren. vermochte, daß man wahrſcheinliche
Hoffnung fur uch habe, daß der Schuldner mittelſt der ihm zu leiſtenden
Hulfe ſich in den Stand werde ſetzen konnen, ſeinen bei der Behandlung
ubernommenen Verbindlichkeiten zur gefetzten Zeit Genuge zu leiſten.

2) Verſtehet es ſich von ſelbſt, daß diejenigen Gelder, welche einem Hulfobe—
durſtigen beſtimmt ſind, ſo lange ſie ſich noch in den Hauden der Caßirer
der Geſellſchaft, oder derjonigen Mitglieder beſfinden, welche deren

zweckmaßige Verwendung beſorgen ſollen, gegen die Bedingung des Ge
bers von keinem Gericht mit Arreſt belegt, oder mit Execution ange—
griffen werden durfen.

3) Um aber auch die Werkzeuge, Materialien, ingleichen die Kleidungsſtuk—
ke, Betten und dergleichen, deren Ankauf oder Einloſung auf Koſten der
Geſellſchaft geſchehen iſt, gegen Auspfanduugen und Arreſt-Schlage
ſicher zu ſtellen, muß die Direction ber Geſellſchaft die in den Geſe-
tzen ſchon an dte Hand gegebene Gicherheits-Maasregeln beobachten,
ſolglich die anzuſchaffende Werkzeuge und  Materialien, mit Vorbehalt
des Eigenthums, dem Hulfeſuchenden nur zum Gebrauch leihen, und
ſich ſoichergeſtalt beim Andringen anderer Glaubiger lind ſelbſt bei aus—
brechendem Concurſe ihr Vorrecht nach h. 297. Tit. go. der Prozeß-
Ordnung zu erhalten fuchen.

Bei Einlöſung verpfandeter Efferten muß die Geſſellſchaft ſich
die Rechte des Pfaud-Glanbigers ubertragen laſſen; und bei Verab
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folgung derſelben an den Schuldner die Vorſchriften des Allgemeinen
Landrechts Part. J. Tit. 20. ſ. 271. ſqq. genau befolgen und Sorge
tragen, daß Niemand verleitet werden konne, mit dem Schuldner Ver—
trage uber ſolche Effecten einzugehen, wodurch das Pfandrecht der Geſell—
ſchaft verritelt werden durfte; wiewohl auf alle Falle dem Schuldner ge—
geun zudringliche Abpfandung der zum Betrieb ſeiner Kunſt oder ſeines
Handwerks benothigten Werkzeuge, auch nach Anleitung der Prozeß—
Ordnung Tit. 24. d. 95. zu Hulfe  gekommen werden muß.

H VWVeas die aus den geſchenkten Materialien verfertigte Waaren und das
Materiale ſelbſt anbetrifft: So tragen Wir kein Bedenken, die den Un—
ternehmern einlandiſcher Fabriken wegen der ihren Arbeitern vorge—
ſchoſſenen Materialien und daraus verfertigten Waaren in dem 8. 337.
der Concurs-Ordnung zugeſtandene Vorrechte, auch dieſer Geſellſchaft

mach ihrer billigen und gerechten Bitte zu ſtatten kommen zu laſſen, in—
ſofern ſich ſolche Materialien und Waaren noch in den Handen derjeni—
gen befinden, denen von der Geſellſchaft Unterſtuzßung gegeben worben.

5) Erlauben Wir der Geſellſchaft ſich in ihren Angelegenheiten eines offent—
lichen Siegels zu bedienen, und ſoll den Atteſten, welche darunter aus
ihren Verhandlungen uber den Betrag und die Beſchaffenheit der ge—
ſchenkten oder geliehenen Effekten ausgefertigt ſind, in Gerichten volli—

grr Glauben beigemeſſen werden.
6) Endlich erkennen Wir auch mehrbeſagtes Jnſtitut fur eine wahre offent.

liche Armen-Anſtalt, und wollen ſelbiges in dieſer Eigenſchaft bei
allen ihren Verhandiungen ſowohl in als außerhalb Gerichts gleich

jenen, mit Befreiung von Stempel- und Gerichts-Gebuhren hier—
durch begnadigen.

Wir beſehlen demnach zugleich hierdurch in Gnaden, Unſerm General-
Direktorio und Juſtitz— Departement, uber den Jnhalt dieſes Patents mit
MNachdruck zu halten, und keine Contravention dagegen zu geſtatten, auch die
unter ihnen ſtehende Behorden darnach gehorig zu inſtruiren.

Des zu Uhrkund haben Wir dieſes Patent Hochſteigenhandig unterſchrie—
ben, uund mit Unſerm Konigl. Juſiegel bedrucken laſſen. So geſchehen und
gegeben Berlin, den z3oſten November 1796.

Friedrich Wilhelm.

Patentwie es in Anſchung der Schulden der durch das hleſige
Rettungs -Jnſtltut aufzuhelfenden hulfsbedurftlaen
Einwohner, und ihrer Glaubiger, gehalten werden ſoll.

v. Heinißz. v. Werder. v, Arnim. v. Goldbeck. v. Thulemeier.
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III.

Nachriſcctfur diejenige, welche von dem Berliniſchen Burger-Rettungs—
Jnſtitut Hulfe erwarten.

J. 1.
—ei den jetzt nur noch ſehr geringen Einkunften des Jnſtituts konnen, nachden

von Sr. Koniglichen Majeſtat allergnädigſt beſtatigten geſellſchaftlichen Geſetzen,
nur Burger hieſiger Reſidenzien, und zwar nur alsdann Rettung hoffen, wenn ſie
bisher einen unbeſcholtenen Lebenswandel gefuhrt, ohne ihr Verſchulden hülfsbe—
durftig geworden, in der Folge durch Arbeit ſich und den Jhrigen den nothigen
Unterhalt erwerben wollen, und durch eine maßige Unterſtutzung an Gelde in den
Stand geſetzt werden kounen, kunftig mildthätige Beihülfe zu entbehren.

2

Es konnen daher nicht zugelaſſen werden, alle diejenigen,
1) welche nicht das hieſige Burgerrecht gewonnen;z
2) welche nicht Krafte und Fahigkeiten beſitzrn 5ein nahrhaftes Gewerbe zu

treiben; DJ) welche ſich durch einen ſchlechten Lebenswandel der Beihulfe der Geſellſchaft
unwurdia gemacht, und durch Faulheit, unnothiaen Aufwand, Saufen,; Spie-

»ten, oderkandere Laſter, in ihtre jetzige hülflote Lage geratheü ſind
H welche in einer ſo tiefen Schuldenlaſt ſtecken, daß die von der Geſellſchaft zu

hoffende mäßige Unterſtutzung nicht zureichend ſein wurde, ſie gegen das
kunftige Andringen ihrer Glaubiger ſicher zu ſtellen;

5) welche Schulden halber in gefangliche Haft gebracht worden, unb' deren
Glaubiger ſich nicht bewegen laſſen wollen, ihnen ſo lange Nachſicht zu er—
theilen, bis es ihnen durch Beihulfe der Geſellſchaft moglich gemacht wor
den, ihre Schulden aus den Fruchten ihres Fleißes nach und nach abzutragen;

6) welche zur Wiederperſtellung ihres Gewerbes ſo anfehnlicher Summen be—
durfen, daß die Geſellſchaft ſolche nicht wurde bewilligen konnen, ohne eine
Ungerechtigkeit gegen die großere Anzahl derjenigen zu begehen, welchen mit
geringern Summen zu helfen iſt.

d. JEs kann daher auf Geſuche, worin nur um ſolche Geldunterſtutzung gebeten
wird, wodurch der augenblicklichen Noth abgeholfen werden ſoll, von Seiten der
Geſellſchaft keine Verfugung erfolgen, vielmehr bleiben Hulfsbedurftige dieſer Art
der Furſorge eines hochloblichen Armen-Direktorii, anderer milden Stiftungen
und einzelner Wohlthater uberlaſſen, ſo daß auch die ſonſt achtungswurdigſten
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Empfehlungen und Vorſchreiben hierunter nie eine Ausnahme bewurken konnen
und werden.

F. 4.
Wer nun ſolchergeſtalt zu der Zahl derjenigen gehort, zu deren Rettung das

Jnſtitut beſtimmt iſt, muß ſein Geſuch bei der Direktion der Geſellſchaft,
in der Behauſung Sr. Excellenz des Herrn Etats- und Juſtiz-Miniſters Frei—

herrn von der Reck, oder bei
dem Herrn Geheimen Rath von Sellentin in der Friedrichsſtraße wohn—

—haft, ober bei
dem Herrn Geheimen Rath Feldmann in der Jagerſtraße wohnhaft, oder bei
dem Herrn Zimmermeiſter Adam in der neuen Friedrichsſtraße wohnhaft,

ſchriftlich einreichen, indem auf mundliche Antrage nichts verfugt werden kann.

vh. 5.Das ſchriftliche Hulfsgeſuch muß enthalten:
1n) den Vor- und Zunahmen des Bittenden,

2) deſſen Gewerbe,
3) deſſen genau bezeichnete Wohnung,

Ay deſſen Alter,
5) ob er verheirathet?
6) ob und wie viel Kinder er habe, ob und welche davon verſorgt, und in wel—

chem Alter ſich die unverſorgten befinden?7) durch welche Unglucksfalle er in die jetzigen hulfsloſen Umſtande gerathen?

5v ob er Schulden habe, wie hoch ſich ſolche belauſen? wobei Nahmen, Cha—
rakter und Wohnung der Glaubiger zu verzeichnen.
9) auf welche Art er wieder in den Stand zu kommen gedenke, ſich und die Sei—

nigen durch ſeine Arbeit zu ernahren?
10) welche Geldſumme erforderlich iein durfte, um dieſen Zweck zu erreichen.

Um die Art der Faſſung ſolcher Bittſchriften anſchaulich zu machen, iſt Beiſpiels-
weiſe ein Formular zu einem Hulfegeſuch beigefugt.

8 6.Alle in der Bittſchrift enthaltene Augaben muſſen bei der nachherigen Pru—
fung vollig mit der Wahrheit ubereinſtimmend beſunden werden, indem jedes vor—
ſatlich falſches Anfuhren die unausbleibliche Folge hat, daß der Bittende fur un
wurdig erklart wird.

g. J.Dem Hulfsgeſuche muß ein Atteſt von wenigſtens zwei glaubwurdigen Perſo—
nen beigeſugt werden, welche unter eigenhandiger Unterſchrift und beigedrucktem
Petſchaft bezeugen:

daß ihnen der Bittende genau bekannt, derſelbe bisher einen unbeſcholtenen
Wandel gefuhrt, ohne fein Verſchulden verarmt ſei, ſammtliche im Hulfs

uud
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geſuch enthaltene Angaben ihres Wiſſens der Wahrheit gemaß waren, und
ſie nach ihrer Ueberzeugung dafur hielten, daß derſelbe auf die angezeigte
Art gerettet werden konne.

ſg. 8.
Der Hulfeſuchende muß ſich gegen die von der Geſellſchaft zur Prufung ſei—

ner Bittſchrift abzuordnende Mitglieder beſcheiden und folgſam betragen, ihiien
auf alle vorzulegende Fragen eine befrierdigende Antwort ertheilen, und ſo viel es
ihm moglich, denſelben behulflich ſein, die erforderliche Nachrichten zu dem der
Geſellſchaft zu erſtattenden Bericht einzuſammlen.

g. 9.
Wenn mehreren Nothleidenden, deren Geſuche nach erfolgter Prufung zu—

laßig befunden worden, von der Geſellſchaft Rettung verfprochen iſt, der Caſſen—
vorrath aber zu ihrer aller Befriedigung nicht zureicht, ſo uberlaßt es die Geſell.
ſchaft der Leitung der Vorſehung, wem zuerſt geholfen werden ſoll. Sammtliche
Nahmen werden in ein Glucksrad geworfen, und nur ſo viel herausgezogen, als
nach dem vorhandenen Caſſenbeſtande befriedigt werden konnen. Es kann und
wird die Geſellſchaft ſolchergeſtalt keinen begunſtigen, und es muß ein jeder ſo
lange in Geduld ſtehen, bis ſein Nahme aus dem Glucksrade gezagen wird.

Sollte riner der Hulfeſuchenden in dieſer Zwiſchenzeit ſich durch ungeſtume
Zudvinglichkeit auszeichnen, die Geſellſchaft mit unnothigen Empfehlungsſchrei—
ben behelligen, und ſich ſo weit vergeſſen, den Mitgliedern der Geſellſchaft auf
eine anzugliche oder beleidigende Art zu begegnen, ſo hat derſelbe unausbleib—
lich zu gewartigen, daß ſein Nahme ausgeſtrichen, und das ihm Zugedachte ei—
nem beſcheidenern Rothleidenden werde zugewendet werden.

K. 10—Wenn jemand die Reihe trift die! bewilligte Unterſtutzung zu erhalten, muß
er ſich wegen Verwendung der Gelder alle Verfugungen gefallen laſſen, welche die
Geſellſchaft nothig findet, um ihre Beihulfe zweckmaßig anzuwenden, und gegen
das Andringen hartherziger Glaäubiger ſicher zu ſtellen. Es hangt daher lediglich
von der Geſellſchaft ab, in wie fern ſie die vewilligte Summe ganz oder nur Termin
weiſe den Hulfsbedurftigen einhandigen, oder durch ihre Mitglieder fur ihn das
Erforderliche einkaufen und einloſen laſſen will,

S. 11.
Hat die Geſellſchaft dem Hulfsbedurftigen nur einen Theil des Bewilligten in

Gelde oder Effekten verabfolgen laſſen, und er wird einer vorſchriftswidrigen Ver—
wendung uberfuhrt, ſo verliert er dadurch alles Recht zu fernerer Unterſtutzung.
Die Entſchuldigung, daß die Noth ihn abgehalten habe, die erhalteue Anweiſun—
ge zu befolgen, wird nicht fur hinreichend geachtet, und nur derjenige erhalt den

ul
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Ueberreſt der ihm bewilligten Summe, der das abſchlaglich Empfangene zweckma—
ßig verwendet hat. Sollte jemand mit Tode abgehen, bevor er das ihm Zugedachte
ganz oder zum Theil empfangen hat, ſo konnen deſſen Erben daran keinen An—
ſpruch machen, ſondern es wird zur Rettung anderer Norhleidenden verwendet.
Hiervon bleibt nur der Fall ausgenommen, wenn eine hinterbliebene Wittwe das
Gewerbe ihres Ehemannues fortzuſetzen berechtigt und geſonnen iſt, welchenfalls ihr

nach vorhergegangener anderweiter Prufung die ihrem Ehemanne zugedachte Un—
terſtutzung bewilligt werden ſoll.

9J. 12.
Eine Erſtattung der erhaltenen Beiſteuer wird die Geſellſchaft nie fordern,

fondern der Gerettete übernimmt nur die Verpflichtung, binnen Jahresfriſt einen
der zur Prufung ſeines Geſuchs abgeordnet geweſenen Kommiſſarien zu benach—
richtigen, in wiefern die Bemuhungen der Geſellſchaft einen glucklichen Erfolg ge—
habt, und es bleibt ſeinem eigenen Gefuhl uberlaſſen, ob er, ſobald es ihm
ſein kunftiger Wohlſtand erlaubt, der Geſellſchaft beitreten, oder Beiträge liefern,
und dadurch einen ruhmlichen Beweis ſeiner Dankbarkeit ablegen will. Berlin,
den 27ſten November, 1796.

Formular zu einem Hulfsgefuch.
Bii dem Rettungs Jnſtitut meldet ſich der Burger und Virhmaſter N. N., wohn-

haft in der Roſenthaler Straße, in des Brauer N. N. Hauſe, auf dem Hofe. Er
iſt 20 Jahr alt, iſt verheirathet, und hat drei unverſorgte Kinder, einen Sohn
von 8 und zwei Tochter von 4 und a Jahren. Es hat ihn das Ungluck betrof—
fen, daß ſeine Frau im, vorigen Jahre einen Fuß gebrochen, und ein Vierteljahr
bettlagerig geweſen. Hierdurch iſt er in ſeiner Nahrung zuruckgekommen, es iſt
ihm wahrend dieſer Krankheit eine Kuh geſtorben, und er hat von ſeinem Nach—
bar, dem Schloſſer N. N., 3zo Thlr. geborgt, um ſeinen Viehſtand wieder zu er—
gantzen. Von dieſen zo Thlrn. hat er bereis 15 Thlr abſchlaglich berichtigt, nun
ſind ihm aber wiederum zwei Kuhe umgefallen, und ob er gleich außer obigem Reſt
der 15 Thlr. an den Schloſſer N. 10 Thlr., an den Chirurgum N. N. und
5 Thlr. an den Mebiein-Apothekkr N. keine weitere Schulden hat, will ihm
niemand etwas borgen. Wenn er gso Thlr. erhielte, um fiech zwei Kuhe an—
zukaufen, ſo wurde er dadurch wieder in den Stand geſetzt, ſich nebſt Frau und
Kindern, wie vorher, ehrlich zu ernahren, ohne jemand zur Laſt zu fallen.

Zum Beweüre legt er die vorſchriftsmanige Atteſte bei, welche von dem Pre
diger N. N. und Viertels-CommiſſarionN. N. ausgeſtellet worden.

Berlin, den
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lichen des Diſtrikts, oder ſonſt Nachrichten einzuffummeln; die Prufungs. C
ſarien ſind aber nicht verpflichtet mit allen genannten Perſone R'ckſf
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IV.

Jnſtruktionfur die zur Prufung der Hulfsgeſuche auserſehene Mitglieder des
Berliniſchen Burger-Rettungs-Jnſtituts.

ſ. 1.
vnZJur Pruſung eines jeden Hulfsgeſuchs werden von der Direktion der Geſellſchaft
drei Mitglieder ernannt, welche nach den in jedem Fall eintretenden beſonderen
umſtanden die ihnen obliegenden Geſchafte unter ſich vertheilen.

g. 2.
Jſt das Hulfsgeſuch nicht vollſtandig abgefaßt, oder ſind durch deſſen Um—

lauf Mitglieder der Geſellſchaft veranlaßt worden, den Prufungs-Commiſſarien
mundlich oder ſchriftlich Nachrichten mitzutheilen, welche nähere Erlääuterungen
erfordern, ſo laßt einer der Commiſſarien den Hulfeſuchenden: durch den Boten zu
ſich einladen, und verzeichnet nach eingezogener genauer Erkundigung unter dem
Hulfsgeſuch daejenige, was zu deſſen Ergänzung nöthig war.

ñ. 3Jn jedem Fall begeben ſich die Commiſſarien gemeinſchaftlich in die Wohnung

des Hulfeſuchenden, prufen dort, ſo viel es moglich, die Richtigkeit der Angaben
und laſſen ſich diezjenige nahmhaft machen, welche noch außer den Aueſtellern 4

der beigefügten Atteſte von dem bisherigen Lebenswandel und den Unglücksfallen
des Bittenden glaubhafte Auskunſt ertheilen konnen. Sie erwegen ferner, ob
es nothig, außer denjenigen, auf deren Zeugniß der Bittende ſich berufen hat
rannoch bei dem jetzigen und ehemaligen Hauswirthe, bei Nachbarn, Handwerks:
genoſſen, beſonders den Altmeiſtern des Gewerks, Viertels-Commiſſarien, Geiſt—

ommiſ—

n n prache zuhalten, ſondern die Auswahl bleibt ihrem pflichtmaßigen Ermeſſen lediglich uberlaſſen
Wenn ſie dieſe Auswahl getroffen haben, vertheilen ſie unter ſich das Geſchaft, die
nothig befundene Erkundigungen ſchriftlich oder mundlich einzuziehen.

ſ. 4.Jſt der Hulfeſuchende mit Schulden belaſtet, ſo wird mit den Glaubigern
daruber Ruckſprache gehalten, ob ſie ſo lange Nachſicht ertheilen wollen, bis der

Schuldner
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Schuldner durch die von der Geſellſchaft zu erhaltende Gelder in den Stand ge—
ſetzt worden, aus ſeinem Erwerbe ſeine Schulden in beſtimmten Friſten nach und
nach abzutragen. Gelingt dieſer Verſuch, ſo ſuchen die Commiſſarien die Gian—
biger zu bewegen, deshalb rine ſchriſtliche Deklaration auszuſtellen. Wollen die
Glaubiger ſammtlich oder zum Theil ſich nicht dazu verſtehen, die nothigen Friſten
zu bewilligen, ſo ſuchen die Commiſſarien ſo viel moglich die Sunine auszumit—
teln, welche erforderlich ſeyn wurde, um die auf Zahlung dringende Glaubiger an
Kapital, Zinſen und Koſten zu befriedigen.

f. 5.Werden beſondere Kunſtkenntniſſe erſordert, um zu beurtheilen, ob der
Nothleidende auf die angezeigte Art wiesder im Nahrungsſtand geſetzt werden kon—
ne, ingleichen, welche Geldſumme dazu erforderlich, und was etwa ſonſt fur zweck—

maßige Maasregeln rathſam ſeyn durften, ſo wenden ſich die Commiſſarien an ei—
nen oder mehrere unpartheiiſche Kunſtverwandte oder Gewerksgenoſſen, insbeſon—
dere die Altmeiſteroder Gewerks-Aſſeſſoren, und ſuchen ein ſachverſtandiges Gut—
achten einzuholen.

g. 6.Ergeben die angeſtellten Unterſuchungen, daß nach der einſtimmigen Meinung
der drei Prufungscommiſſarien das Hulfsgeſuch in Gefolge der geſellſchaftlichen
Geſetze nicht fur zulaßig geachtet werden kann, ſo entwerfen ſie eine abſchlagliche
Reſolution, worin die Grunde angefuhrt werden, weshalb keine Beihulfe erfolgen
konne. Von dieſer Reſolution verbleibt das Concept bei dem an die Direktion
zuruck zu ſendenden Hulfsgeſuch, und eine von der Direktion zu unterzeichnende Ab—
ſchrift wird dem Hulfeſuchenden durch den Boten eingehandigt.

d. 7.Wird hingegen das Geſuch fur zulaßig geachtet, oder iſt es zweifelhaft, ob
die Geſellſchaft werde Beihulfe ertheilen wollen oder konnen, ſo berathſchlagen
ſich die Commiſſarien, auf welche Summe ſie ihren Antrag richten, und was ſie
wegen deren Verwendung und Sicherſtellung gegen die Anmaßungen der Glaubi—
ger fur Einſchrankungen oder ſonſt ſachdienliche Vorſchlage beifugen wollen.

h. 8.
Haben die Commiſſarien deshalb den nothigen Beſchluß gefaßt, ſo entwer—

fen ſie den in der nachſten vierteljährigen Verſammlung zu verleſenden Bericht.
Jn dieſem iſt das Erforderliche zu vermerken, um die Geſellſchaft in den

Stand zu ſetzen, einen entſcheidenden Entſchluß zu faſſen. Wie die Berichte dieſer
Art einzurichten, deshalb laſſen ſich keine allgemeine Vorſchriften ertheilen, und es
konimt nur darauf an, Genauigkeit mit moglichſter Kurze zu verbinden, weil es
ſonſt bei den Zuſammenkunften der Geſellſchaft an der erforderlichen Zeit mangelu

durfte. Beiſpielsweiſe iſt ein Entwurf eines ſolchen Berichts dieſer Jnſtruktion
C

4
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da beigefugt. Die Berichte werden von den drei Commiſſarien unterſchrieben, und
der Direktion der Geſellſchaft uberſendet.

Sollten die Commiſſarien verſchiedener Meinung ſeyn, ſo wird der Bericht
nach der Mehrheit der Stimmen abgefaßt, und demjenigen, deſſen Meinung nicht

2

angenommeun worden, ſtehet frei, ſolche, in einer beſondern Anzeige dem Bericht
beizufugen.

b u z. 9.J

Nach jeder vierteljahrigen Verſammlung werden diejenigen, deren Nahmen

J

aus dem Glucksrade gezogen worden, durch den Boten davon unverzuglich mit

e der Anweiſung benachrichtigt, ſich bei einem der zur Prufung ihres Geſuchs abge—
ordnet geweſenen Commiſſarien zu melden. Dieſer macht ihnen Tag und Stun—
de bekannt, wenn die Auszahlungen erfolgen ſollen, und ertheilt ihnen eine Anwei—

J9
5 ſung auf die zu erhaltende Summe, welche, wenn der Hüulfe ſuchende ſie auch von

n
den ubrigen beiden Commiſſarien unterzeichnen laſſen, er den Caſſirern nebſt der

p darunter zu vermerkenden Quittung als Rechnungs-Belag aushandigt. Hierbeiver—

4

ſteht ſich von ſelbſt, daß wenn die beſtimmte Beihülfe nicht mit einemmal, ſondern
nur Terminweiſe ausgezahlt werden ſoll, in der Anweiſung nur diejenige Summe
vermerkt wird, welche der Nothleidende zuerſt erhalten ſoll, und daß bei Eintritt
der beſtimmten folgenden Termine ähnliche Anweiſuugen ausgeſtellt werden.

ſ. 10.Jſt von der Geſellſchaft beſchloſſen worden, daß die Gelder dem Nothleiden—
den nicht eingehandigt, ſondern zu Einkaufen oder Einloſungen verwendet werden
ſollen, ſo hangt es von dem Ermeſſen der Direktion ab, welchem Mitgliede
aus der Zahl der Prufungs-Commiſſarien dieſes Geſchaft aufzutragen iſt. Das
ernannte Mitglied erhebt gegen eine von der Direktion zu ertheilende Aſſiqnation,

e und darunter von ihm zu verzeichnende Quittung die erforderlichen Summen von
den Caſſirern, trifft nun die zweckmaßigen Verfugungen, ſorgt moglichſt fur die Si—

cherſtellung der Beihulfe gegen das Andringen der Glaubiger, und berichtet hier—
J

nachſt der Direktion mit Beifugung der nothigen Belage, in welcher Art dem er—
haltenen Auſtrage ein Genuge geleiſtet worden.

S. 11.
Die zur Prufung eines Hulfsgeſuchs abgevrdnet geweſenen Commiſſarien

ſind verpflichtet, von Zeit zu Zeit gelegentliche Erkundigungen einzuziehen, in wie
weit der beabſichtete Endzweck erreicht worden, und wenn der Gerettete nach der
ihm auferlegten Verbindlichkeit ſie von dem glucklichen Erfolg benachrichtigt, oder
ſie ſonſt davon Kenntniß erlangen, der Geſellſchaft gegen die nachſte Verſammlung
deshalb Anzeige zu thun, und hierdurch das ihnen aufgetragene Geſchaft zu vollenden.

Berlin, den 27. November 1796.

12
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Beiſpiel eines Berichts.

Endesunterſchriebene haben das beigefugte Geſuch des Stellmacher N. N.
vorſchriftsmaßig gepruft. Seinen unbeſcholtenen Lebenswandel, und daß er im
vorigen Jahre durch eine Feuersbrunſt den großeſten Theil ſeiner Habſeligkeiten
eingebußt, ingleichen daß ein halbjahriges Krankenlager ſeiner kurzlich verſtorbe—
nen Frau, ſo wie deren Beerdigung, ihn genothigt, das Wenige zu verſetzen, was

er aus den Flammen gerettet, iſt uns bezeugt worden von dem Prediger N. N.,
dem Hauswirth. N. N., dem Viertel-Commiſſarius N. N. u. ſ. w. Er hat drei

kleine unyerſorgte Kinder, wovon das eine blind iſt, muß auch eine alte ſiebzigjah—
rige Mutter ernähren. Jhut wird das Lob eines ſehr arbeitſauten Mannes allgemein
beigelegt Moch zur Zeit hat er keine Schulden, kann ſich aber den zu ſeinem

9*Gewerve nothigen Holzvorrath nicht anſchaffen. Die Altmeiſter N. N. und N. N.
haben. uns verſichert, daß wenn er 5o Thaler erhielte, er bei ſeiner guten Kund—
ſchaft durch dieſe Summe vollig in den Stand geſetzt werden konnte, ſich und die
Seinigen zn ernahren, ohne jemand zur Laſt zu fallen. Wir glauben, daß man
ihm dieſe Summe bewilligen, und ihm mit einemmale verabſolgen laſſen kon—
ne, um ſich das Erforderliche anzukaufen. Berlin, den

 ô ſô ſ ç
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Jnſtructionfur die zur Caſſen-Verwaltung des Berliniſchen Burger—
Rettungs-Jeſtituts ernannte Mitglieder.

g. 1.
8—en zur Caſſen-Verwaltung auserſehenen drei Mitgliedern bleibt es uberlaſſen,
wie ſie die vorfallenden Arbeiten unter ſich vertheilen wollen, inſofern nicht durch
gegenwartige Jnſtruction ausdrucklich. vorgeſchrieben iſt, daß bei einem oder
andern Geſchaft die Gegenwart ſammtlicher drei Caßierer erfoedert werde.

Sollte in einem dieſer Falle einer der Caßierer durch Kraukheit oder ſonſt
verhindert werden, ſo meldet er ſolches der Direction, welche einem andern Mit
gliede aufträgt, ſeine Stelle zu vertreten.

F. 2. J

Jeder Caßierer erhalt ein mit dreifachen Schloſſern verſehenes Kaſtchen,
und die Schluſſel zu dieſen drei Kaſtchen werden unter die Caßierer vertheilt.
Dieſe Kaſtchen ſind zu ſolchen mildenn Beitragen beſtimmt, weshalb keine Quit—
tungen verlangt und auegrſtellet werden. Melbet ſich jemand, welcher einen
Beitrag liefern will perjonlich bet einem der Caßierer, ſo wird derſelbe erſucht,
das Geld ſelbſt in das Kaſtchen zu werfen. Ueberſendet jemand ohne Quit
tung zu verlangen einen. Beitrag unverſiegelt, ſo fchuttet der Caßierer das Er-
haltene unverzuglich in eben dieſes Kaſtchen.

Verſiegelte Beutel. und Paquets, welcher ohne Quittungt zu verlangen,
dem Caßier ins Haus geſchickt, oder von der Poſt abgeliefert werden, verwahrt
derſelbe uneroffnet bis zur nach ſten Zuſammenkunft ſammtlicher Caßierer, wo
denn ſolche von ihnen gemeinſchaftlich erbrochen, und die darin befindliche Gel—
der in das Kaſtchen geſchuttet werden.

g. zu
Die Eroffnung der drei Kaſtchen geſchiehet kurz vor jeder vierteljahrlichen

Verſammlung der Geſellſchaft, in Beiſeyn ſammtlicher drei Caßierer, und eines
von der Direction zur Fuhrung des Protocolls deputirten Mitgliedes. Sollte

wahrend dem Laufe des Vierteljahres ein oder anderes Kaſtchen dergeſtalt an.
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gefullt ſeyn, daß ſolches keine mehrere Beitrage faſſen konnte; ſo erfolgt die
Eroffnung auf gleiche Art.

Wenn die Eroffnung geſchehen, werden die Gelder uberzahlt, und der Be—
trag wird mit Abſonderung von Gold, Courant oder Scheidemunze genau in
dem aufzunehmenden Protocolle verzeichnet. Finden ſich Schaumünzen oder
Geldſorten von hoherem oder geringerem Gehalt, als die gewohnlichen Landes—

Munzen, ſo werden ſolche beſonders angemerkt. Das Protocoll wird von den
anweſenden vier Mitgliedern. unterzeichnet, und als Belag der Rechnung
aufbewahrt.

5. 4.
Eines der obgedachten Kaſtchen wird bei der vierteljahrigen Zuſammenkunft

der Geſellſchaft zur Einſammlung der alsdeun etwa erfolgenden Beiträge aufge—
ſtellet, und bleibt bis gegen die Zeit der nachſten Zuſammenkunft uneroffnet,
es ware denn, daß ſehr reichliche Beiträge erfolgten, und die Direction um
die zu vertheilende Summe zu verſtarken, die Eroffnung wahrend der Verſamm—
lung. verordnete, welchenfalls ſodann nach Vorſchrift g. 3 verfahren wird.

ſ. 5.
Diejenige außerordentliche Beitrage, woruber Quittung verlangt wird,

vermerkt jeder Caßierer unter fortlaufenden Nummern in ſein Manual in der
Art, daß er dabri verzeichnet, auf weſſen Nahmen die Quittung geſtellet, und
in welcher Munz. Sorte gezahlt worden.

Das Empfangene wird nicht in das Kaſtchen geſchuttet, ſondern beſon—
bers bis zur nachſten vierteljahrigen Verſammlung aufbewahrt. Da es nicht
ausſuhrbar ſeyn wurde, jede einzelne Quittung vor der Aushandigung an die
beiden andern Caßierer zur Mitunterſchrift herumzuſchicken, ſo erhalt jeder Caſ—
ſierer von- den beiden ubrigen 12 mit ihrem Nahmen verſehene unausgefullte
Quittungen. Sind dieſe nach Ausweiſung des vorzulegenden Mannuals verbraucht,
ſo wird eine ahnliche Anzahl unausgefullter Quittungen unterzeichnet, und in
dieſer Art ein jedrr Caßierer von den beiden ubrigen controllirt.

g. G.
ueber die von den Mitgliederw'vierteljahrlich oder jahrlich zu erwartende

Beiträge wird den Caßierern mit Aufang des vom iſten December anhebenden
Rechnungs-Jahres ein von der Direction zu unterzeichnender Etat eingehandigt,
nach welrhem ſie die Einſammlung beſorgen, und ſich dieſes Etats zum Belag
ihrer Rechnung bedienen. Wegen der im Lauf des Rechnungs-Jahres eintre—
tenden neuen Mitglieder erhalten die Caßierer von der Direktion von Zeit zu
Zeit beſondere Nachträge des Etats, worin vermerkt wird, von welchem Ter—
min angerechnet die Beitrage erfolgen ſollen.

Il
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g. 7.
Die Zeit der Einſammlung der jahrlichen und vierteljahrlich Beitrage wird

von den Caßierern durch die Zeitungs-und Jntelligeuz-Blatter in Erinue—
rung gebracht, und es bleibt jedem Mitgliede uberlaſſen, nach Gutfinden den
Beitrag einem der Caßierer zu uberſenden, oder die Einſammlung durch den
Boten abzuwarten. Dieſe erfolgt acht Tage nach der den öffentlichen Blattern
eingeruckten Aufforderung in der Art, daß nur gegen Aushandigung der von
dem Boten zu uberbringenden Caſſen-Quittung Zahlung geleiſtet wird; und der
Bote ein Mehreres als die Quittung beſagt, nicht annehmen darf.

Sollte jemand mehr als den etatsmaßigen Beitrag liefern wollen, ſo laßet
er die Caßierer durch den Boten von der beſtimmten Summe benachrichtigen,
und zahlt ſolche nicht eher als gegen Aushandigung einer daruber ausgeſteilten
bſonderen Quittung.

g. 8.
Die etatsmaßige Einnahmen werden in dem Manual mit Vermerkuug der

Munz-Sorte verzeichnet, in welcher jede Zahlung erfolgt iſt, und die Quit
tungen, worauf die Zahlung nicht zu erhalten geweſen, werden dem Bothen
abgenommen und caßitt.

9. 2.
Die etwa eingehenden Schaumunzen oder fremde Geld-Sorten, ingleichen

die in Golde oder Courant gezahlte Summen, in ſo fern letztere nicht etwa zur
Belegung bei der Banque erforderlich ſind, werden von den Caßierern gegen
Scheidemunze verwechſelt, und das Coursmaßig zu beſcheinigende Agio wird
in Einnahme geſtellet.

8. 10.
Erhalt das Jnſtitut durch Geſchenke oder Vermachtniſſe anſehnliche Sum

men in der Art, daß nur die davon eingehende Zinſen zur Vertheilung kom—
men ſollen, ſo fertigt die Direction fur die Caßierer eine beſondere Anweiſung
aus, von wem und wie viel ſie an Zinſen einheben ſollen, welche Anweiſung
zum Rechnungs-Belage dient.

S. 11.
Bei jeder vierteljahrlichen Verſammlung uberreichen die Caßierer eine von

ihnen gemeinſchaftlich zu unterzeichnende Anzeige des vorrathigen Caſſen-Ertrags,
nach welchem ſodann die Vertheilung erfolgt.

g. 12. J

Die Auszahlung an die Hulfsbedurftige, deren Nahmen aus dem Glucks—
rade gezogen worden, geſchiehet gegen Anweiſung der Prufungs-Commmiſſa-
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rien, und darunter zu verzeichnende Quittung des Empfangers nach den im
g. 9. der geſellfchaftlichen Geſetze und h. 9. der Jnſtruktion fur die Prufungs-Com
miſſarien enthaltenen Vorſchriften. Sollen die Gelder nicht dem Hulfsbedurftigen
ſelbſt, ſondern einem Abgeordneten der Geſellſchaft nach ſ. 10. der eben gedachten
Jnſtruktion eingehandigt werden, ſo erfolgt die Auszahlung auf Anweiſung der Di—
rektion, und darunter zu verzeichnende Quittung der darin benannten Mitglieder.

F. 13.
Ereignen ſich Falle, wo ein Theil der den einzelnen bereits durch dac Glucks—

rad begunſtigten Hulfsbedurftigen beſtimmten Summen nicht unverzuglich ausge—
zahlt, oder fur dieſelben nur Burgſchaft geleiſtet werden ſoll, ſo verbleiben die dazu

angewieſene Gelder als aſſervirte Poſten im Caſſenbeſtande in der Art, daß ſie von
den zur Vertheilung beſtimmten Geldern abgeſondert werden. Sollte der Betrag
dieſer aſſervirten Poſten ſo anwachſen, daß deren zinsbare Belegung bei der Bau—
que von den Caſſierern fur rathſam geachtet wurde, ſo ſind die eingehende Banco—
zinſen als eine außerordentliche Einnahme in Rechnung zu ſtellen.

g. 14.
Die jahrliche Rechnung wird in der Art eingerichtet, daß die Einnahme in

fölgenden Titeln berechnet wird:
Tit. 1. An Beſtande aus vorjahriger Rechnung.
Tit 2 An Reſten aus vorjahrigen Rechnungen, wobei die niedergeſchlagene

Poſten mit der nach ſ. 15. auszufertigenden Auctoriſation zu belegen ſind.
Tit. 3. An jahrlichen und vierteljahrlichen Beiträgen der Mitglieder, wobei der

von der Direktion nach h. G. ausgefertigte Etat nebſt deſſen Nachtragen das
Soll-Ein kommen nachweiſet, und die bis zum Schluß der Rechnung
nicht eingekommene Poſten in Reſt geſtellet werden.

Tit. 4. An außerordentlichen Beitragen, woruber keine Quittung ausgeſtellet
worden, welche mit den nach ſ. 3. aufzunehmenden Protocollen beleget

werdenTit g An außerordentlichen Beitragen, woruber Quittungen ausgeſtellet wor-
den, welche durch die von den drei Caſſierern gefuhrte und nach d. 5. kon
trollirte Manualien belegt werden.

Tit. G. An Agio, welches durch die nach d. 9. auszuſtellende Atteſte verifieirt

wird.Tit.7 An Zinſen von Stiftungs-Kapitalien, welche gegen hypothekariſche
Sicherheit zinsbar belegt worden, weshalb die nach h. 10. zu erhaltende

Anweiſung zum Belag dient.Tit. g. An Bankozinſen von Geldern, welche fur einzelne Hulfsbedurftige aſ—
ſervirt werden. Der Betrag dieſer Zinſen wird durch Bancoatteſte veri—

ficirt.
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Tit. 9. An Geldern, welche fur den Verkauf von Druckſchriften geloſet wor—
den. Dieſe werden durch ein Atteſt der Verlagshandlung belegt.

Tit. 10o. An zuruckgezahlten gegen hypothekariſche Sicherheit belegten Stif—
tun gsapitalien.
Die Ausgabe wird in folgenden Titeln berechnet.

Tit. 1. Zahlungen an Hulfsbedurftige oder Abgeordnete der Geſellſchaft, wes—
halb jede Poſt nach d. 12. belegt wird.

Tit. 2. An Stiftungs-Kapitalien, welche gegen hypothekariſche Sicherheit
zinsbar beleget worden.

Tit. 3. An Gehalt des Bothen, welches mit Quittung deſſelben belegt wird.
Tit. 4. An Ausgaben insgemein, als fur Druckerkoſten, Porto und derglei—

chen, weshalb nur bei betrachtlichen Poſten Quittungen erfordert werden.
Hiernachſt wird Ausgabe und Einnahme balaneirt, und der Beſtand an

baarem Gelde und ausſtehenden Reſten gehorig vermerkt.

g. 15.
Der Rechnung wird eine ſpecifique Deſignation der unter dem Beſtande be—

griffenen aſſervirten Poſten mit Vermerkung der Nahmen derjenigen Hulfsbedurf—
tigen beigefugt, für welche jede Poſt beſtimmt worden. Hierbei verſtehet es ſich
von ſelbſt, daß, wenn eine ſolche Poſt im folgenden Jahre ausgezahlt wird, oder
der Caſſe anheim fallt, weil der. Hulfsbedurftiae inzwiſchen verſtorben, oder ſich der
Wohlthat unwürdig gemacht hat, ſodann Poſien vdieſer Art aus dieſer Deſignation
wegfallen. Die aus dem Betrage dieſer aſſervirten Poſten nach ſ. 13. etwa bei
der Banque belegte Summen werden durch Vorzeigung der Banco-Obligationen
im Beſtande nachgewieſen; ohne daß ſolche.in der Rechnung beſonders in Ein—
nahme und Ausgabe geſtellt werden.

9. 1 G.
Die Rechnung wird von einem dazu von der Direktion ernannten Mitgliede

in Calculo revidirt, und hiernachſt durch einige von der Direktion dazu abzuord—
nende Mitglieder in der Art abgenommen, daß die bereits ertheilte letzte Decharge
zum Grunde gelegt, die beigefugte Belage gehorig unterſucht und geſtrichen, der
Caſſenbeſtand revidirt, wegen Einziehung oder Niederſchlagung der Reſte das Er—
forderliche vermerkt, und uber dieſe Rechnungsabnahme ein von ſammtlichen An—

weſenden zu unterzeichnendes Protokoll aufgenommen wird. Dieſes Protokoll, nebſt
der Rechnung und den zuſammen zu heftenden Belagen wird durch den Bothen
fammtlichen ſtimmfahigen Mitgliedern zur Durchſicht vorgezeigt, und bei der nach—
ſten vierteljahrlichen Verſammlung der Geſellſchaft vorgelegt, damit dem Befinden

nach die Decharge ertheilt, auch von der Direktion wegen der etwa niederzu—
ſchlagenden Reſte die Caſſirer mit der erforderlichen Auctoriſation verſehen werden
konnen. Berlin, den 27ſten November 1796.

VI.
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vr u—Jinſtruction Jfur den bei dem Berliniſchen Burger-Rettungs-Jnſtitut anzu—
v

ſtellenden Boten. J
g. 1.

er bei dem Berliniſchen Burger-Rettungs Inſtitut anzuſtellende und zu
vereidende Bote wird nur auf ſo lange Zeit angenommen, als dieſes Jnſtitut

jJ

fortdauert, er im Stande iſt diefem Dienſt vorzuſtehen, und die Geſellſchaft
mĩt ihmi zufvieden iſten Dorfelbelmuß! ſich in allem was ihm von der Geſell—

nſchaft aufgetrugen wird,rteu/ beſcheiden, folgſam und willig betragen, den
J

ni

Trunk meiden, und ſich uberhaupt einer anſtandigen Aufführung befleißigen. n

Sollte derſelbe zu Beſchwerden Gelegenheit geben, und auf erhaltene Warnung i

die ſchuldige Beſſerung unterlaſſen, ſo iſt die Direction berechtigt, ihm den —h
Dienſt aufzukundigen, und ſolchen nach Verlauf eines Monats mit einem kuch—
tigern Subjeet zu beſetzen,r weshalb!ſich der Bote lediglich dem Ermeſſen der
Direction unterwirfte.  uu

—SS— S S

ð. 2.
Der Bote muß ſich bei der Direction, den Caßierern, und den ihm br—

kannt zu machenden Mitgliedern, welchen die Prufung von Hulfsgeſuchen oder
die Verwendung der einem Hulfsbedurftigen beſtimmten Gelder ubertragen wor
den, an den ihm von jedem derſelben vorzuſchreibenden Jagen und Stunden
in ihren Wohnungen ·einfinden;umn anzufragen, ob und welche Beſtellungen

J

man ihm auftragen wolle, und dieſe nach der zu erhaltenden Anwriſung aus
richten.

ul

I J. 3.Wird der Bote zu einem Hulfebedurftigen geſchickt, ſo muß er. ſich ge
gen deunſelben höflich betragen, und unter keinerlei Vorwand, es habe derſel—

be Nahmen wir er wolle, irgend einige Bezahlung oder Erfriſchung fordern,
oder annehmen, vielmehr jedes ihm etwa anzubietende Geſchenk ablehnen, und
die Hulfsbedurftige hedeuten, daß er ſich ſeines Dienſtes verluſtig machen wurde,
wenn er von ihnen ſich irgend etwas fur ſeine Bemuhung reichen ließe.

D
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F. 4.
Die ihm zur weitern Beforderung eingehandigte Billets oder Paquets

muß er gegen Regen und Schmutz ſicher ſtellen, uberhaupt ſolche wohl verwah—
ren, genau nach ihrer Addreſſe abgeben, und jedesmal ſich erkundigen, ob er
Antwort zuruck zu bringen habe. Kann er dieſe Antwort nicht abwarten, ſo
muß er ſich zu der ihm beſtimmten Zeit wieder einfinden, und ſolchergeſtalt
jeden Auftrag vollſtandig ausrichten.

h. 5
Zum Behuf der bei den ſtinimfahigen Mitgliedern der Geſellſchaft in Um—

lauf zu bringenden Sachen, wird dem Boten ein die Wohnung eines jeden bezeich—
nendes und nach einer ſolchen Ordnung eingerichtetes Vezeichniß eingehändigt
werden, daß er in moglichſter Kurze den erforderlichen Weg zurucklegen kann.
Sollte ein oder anderes Mitglied außern, daß ihm nicht darum zu thun ſei,
von den im Umlauf zu bringenden Nachrichten Keuntniß zu erlangen, ſo erſu—
chet der Bote ein ſolches Mitglied auf der Diſignation neben ſeinem Nahmen
zu verzeichnen, daß er den Boten diſpenſire, welcheufalls derſelbe die ſich ſol—
chergeſtalt erklarenden Mitglieder nicht ferner durch Vorzeigung der in Umlauf
zu bringenden Sachen behelligen darf.

Bei denjenigen Mitgliedern, welche die Vorzeigung der in Umlauf zu brin
genden Sachen verlangen, muß der Bote, wenn er ſie nicht zu Hauſe trift, zu
den ihm zu bezeichnenden Stunden ſich wieder einſinden, auch ſich gefallen
laſſen, wenn jemand die Sachen an ſich behält, und ihm andeutet, zu welcher
Zeit, jedoch ſpateſtens, am nachſtfolgenden Tage, er ſich zur Abholung wieder
einfinden ſoll.

ß. G6.

Bei der dem Boten aufzutragenden Einſammlung der jahrlichen oder vier
teljahrlichen Beitrage muß er die ihm anzupertrauenden Quittungen und Gelder
ſorgfaltig aufbewahren, die Quittungen nie anders als gegen Einhandigung der
darin verzeichneten Summe aus Handen geben, und ſogleich die empfangene
Gelder an denjenigen Caßierer abliefern, von welchem er die Quittungen erhal—
ten hat. Auf der ihm jederzeit zuzuſtellenden Deſignation der einzuziehenden
Poſten, muß er bei jeder derſelben notiren, ob er die Zahlung in Golde, Cou—
rant oder Scheidemunze erhalten habe. Von niemand darf er ein Mehreres
als die Quittung beſagt in Empfang nehmen, ſondern wenn ihm eine hohere
Sumine angeboten wird, muß er zuvorderſt den zunachſt wohnenden Caßierer
davon benachrichtigen, ſich auf die beſtimmte Summe Quittung errthei—
len laſſen, und gegen deren Aushaudigung das Geld in Empfang nehmen.
Erhalt er das Geid unperſiegelt, ſo muß er es genau nachzahlen, und wenn
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etwas mangelt, ſolches dem Auszahlenden unverzuglich auf eine beſcheidene Art
anzeiqgen, und um Zuſchuß des Fehlenden bitten.

Ueberhaupt muß der Bote ſich bei dem Einſammlen alles zudringlichen und
ungeſtuhmen Mahnens enthalten, wenn ihm angedeutet wird, ſich zu einer an—
dern ihm vorzuſchreibenden Zeit wieder einzufinden, dieſes befolgen, und nie
vergeſſen, daß die Beitrage ans mildthatigem guten Willen, und nicht aus
Schuldigkeit gezahlt werden. Sind ſeine Bemuhungen eine oder die andere
Poſt zu erhalten vergeblich, ſo muß er die Quittung den Caßierern zuruck
geben, und auf der Defignation vermerken, aus welchem Grunde die Zahlung
nicht erfolgt ſey.

7.
Bei den Zuſammenkunften der Geſellſchaft muß der Bote am Eingange

dafur forgen, daß nur Mitgliedern der Geſellſchaft oder ſolchen Fremden der
Eintritt verſtatter wird, welehe von einem ſtinunfahigen Mitgliede eingefuhrt
werden. Jedoch darf der Bote niemand zuruckweiſen, ſondern muß diejenigen,
welche eingelaſſen zu werden verlaugen, um ihre Nahmen und Charakter, auch
daruber befragen, ob ſie der Geſellſchaft beitreten oder Beitrage abliefern
wollen, hiernachſt dieſes einem der anweſenden Mitglieder melden, und dem—
ſelben uberlaſſen, ob der Fremde zugelaſſen werden ſolle. Berlin den 27ſten

November 1796.



VII.

Verzeichniß
der Nahmen derjenigen, welche die Prufung der bei dem Berli—

niſchen Burger-Rettungs-Jnſtitut einkommenden Hulfs-
geſuche ubernommen haben.

Nach alphabetiſcher Ordnung.
1) Der Sattler Herr Adermaunn, wohnt in der Kloſterſtraße.
2) Der Goldſticker Herr Baart, wohnt an der Kronen-nnd Jeruſalem—

merſtraßen-Ecke.
3) Der Riethmacher Herr Becher, wohnt in der Gegend der Jeruſalem—

mer-Kirche.
4) Der Seiden-Fabrikant Herr Bernhard, wohnt am neuen Markt.
5) Der Cammerherr Herr v. Buch, wohnt auf der Neuſtadt hinter dem

Obſervatorio.
6) Der Schneidermeiſter Herr Diekmanm, wohnt in der Scharnſtraße im

Eckhauſe am Waſſer. t. .77) Der Schloſſermeiſter. Herr Harneker, wohnt in der neuen Munzſtraße.

8) Der Geldſticker Herr Hurling, wohnt in der Konigsſtraße.
9) Der Kauſmann Herr Jacobi, wohnt in Neu-Kolln an der Jnſel

brucke.
10) Der Hof-Medailleur Herr Loos jun., wohnt in der Franjoſiſchen Straße.
11) Der Munz-Caßierer Herr Loæon, wohnt in der Franzoſiſchen Straße.
12) Der Kaufmann Herr Matthies, wohnt an der neuen Friedrichsbrucke.
13) Der Schullehrer Herr Michaelis, wohnt in der Köllniſchen Vorſtadt.
14) Der Anis-Chirurgus Herr Mundt, wohnt an der neuen Friedrichs—

und Roſenſtraßenecke.
15) Der Schullehrer Herr Neumann, wohnt in der Prenzlauer Straße.
16) Der Cammer-Referendarius Herr v. Vinke, wohnt an der Leipziger

und Wilhelmsſtraßenecke.
17) Der Kalkſcheunpagter Herr Woderb, wohnt im der Schleſiſchen Straße.
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Von dem Vorberichte konnen diejenige, welche der Geſellſchaft beitreten wollen, zur geſchwin
dern Ueberſicht heſondere Abdrücke erhalten:Dieſe Abdrucke ſo viel: mööglich-zu- vorbreiten, und dadurch der Geſellſchaft den Zuwachs

neuer Theiluehmer zu verſchaffen, werden ſammtliche Herren Mitglieder hierdurch angelegent—
lichſt aufgefordert. Bei der uber alle Erwartung großen Anzahl der ſich meldenden Noth—
leidenden wurde ſonſt durch die bis jetzt verſprochenen Beitrage verhaltnißmaßig nur ſehr
Weuigen geholfen werden konnen.

Die zur Vertheilung erforderliche Antahl von Abdrucken kounen die Herren Mitglieder
eueutgeltlich entweder von dem Boten erhalten, oder bei einem der drei Caßierer abholen laſſen.
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Nachſchrift.
oernWahrend dem Abdruck dieſer Nachricht iſt die Anzahl.kt Mitglieder bls zu 132 angewach—
ſen, und der Geſellſchaft das Gluck zu Theil gewordenſ; daß Se. Konigliche Hohelt
der Kronpräünz geruhet haben, mit einem jahrlichen Beitrage von roo Thalern einzutre—

ten. Dieſes erhabene Beiſpiel wird hoffentlich ſolche Nachahmung bewurken, daß die Wunſche

der vielen ſehnlich auf Rettung hoffenden Hulfsbedurſtigen erfullet werden konnen.

Zum gunſtigen Erfolg der geſellſchaftlichen Bemuhungen wird nur noch hauptſachlich
erfordert, daß ſich die Anzahl derjenigen anſehnlich vermehre, welche das Geſchaft ubernehmen,

die Hulfsgeſuche zu pruen. Da wegen eines jeden ſolchen Geſuchs der Auftrag an 3 Mit—

glieder gerichtet werden muß, ſo wurde ohne Verſtarkung der jetzt vorhandenen Anzahl die

Arbeit zu laſtig werden.

Wohlthatigkeit auf eine zweckmaßige Art auszuuben iſt die Abſicht der Geſellſchaft,

und dieſe wird am ſicherſten erreicht, wenn redliche Manner ſich der Muhwaltung unterzlehen,

unter den vielen Hulfe ſuchenden diejenigen auczuſondern, welche es wurdig ſind, durch die

Geſellſchaft gerettet zu werden.  A 2Die Direction hoffet daher, daß mehrere Herrn Mitglieder ſich baldigſt zur Uebernahme

dieſes ihnen gewiß ſo viel moglich zu erleichternden Geſchafts erbleten werden. Berlin, dein

a4ſten December 1796.

Direction des Berliniſchen BurgerRettungs«a Jnſtituts.

v ô  aÊ
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